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VIII.
Gesundheitsschutz
bei Filmaufnahmen



111 Augenschutz -Merkblatt für die bei
Filmaufnahmen beschäftigten Personen .

(Bearbeitet im Reichsgesundheitsamt. — Reichsarbeitsblatt 1928,
S . III. 78.)

Die bei Filmaufnahmen verwendeten künstlichen Licht¬
quellen (Kohlenbogen- und Quecksilberdampflampen ) können
durch ihre Strahlen das ungeschützte menschliche Auge
empfindlich und nachhaltig schädigen . Die dabei auftretenden
krankhaften Erscheinungen sind je nach der Art der hauptsäch¬
lich einwirkenden Lichtstrahlen verschieden .

1 . Die Wirkung der ultravioletten Strahlen
auf das Auge .

Das von den Kohlenbogen- und Quecksilberdampflampen
ausgehende Licht ist durch einen hohen Gehalt an unsicht¬
baren , sögenannten ultravioletten Strahlen ausgezeichnet ,
die beim Eindringen in lebendes Gewebe in diesen Verände¬
rungen besonderer Art hervorrufen können . Die am äußeren
Auge auftretenden Erscheinungen verlaufen im wesentlichen
unter dem bekannten , als „Gletscherkatarrh “ bezeichneten
Krankheitsbilde , das durch eine ganz ähnliche Ursache , näm¬
lich durch die Einwirkung der an ultravioletten Strahlen be¬
sonders reichen Hochgebirgssonne entsteht .

Es kommt dabei , meist einige Stunden nach der Bestrahlung ,
durch das schädliche Licht unter brennenden und juckenden
Empfindungen zur Rötung und entzündlichen Schwellung der
Lid- und Bindehaut , zu Tränenfluß und klebriger Absonderung
der Augenschleimhäute und in schweren Fällen zu einer Ent¬
zündung und Trübung der oberflächlichen Hornhautschichten ,
verbunden mit starker Lichtscheu und Verengerung der
Pupille.

Diese krankhaften Veränderungen gehen unter ärztlicher
sachgemäßer Behandlung nach einiger Zeit meist vollständig
zurück ; auch Sehstörungen bleiben im allgemeinen nicht be¬
stehen .

Schutzmaßnahmen : Zum Schutze der bei Filmauf¬
nahmen beschäftigten Personen vor solchen Erkrankungen ist
es notwendig , das von den KolMenbogenlampen und Queck¬
silberdampflampen ausgehende Licht , soweit letztere nicht aus
genügend absorbierendem Glase hergestellt sind , durch Vor¬
schaltung eines geeigneten Filters von den ultravioletten Strah¬
len nach Möglichkeit zu befreien . Für diesen Zweck hat sich
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eine Ummantelung der genannten Lichtquellen mit Spiegelglas
oder dem üblichen gewöhnlichen Fensterglas als ausreichend
erwiesen .

2 . DieWirkungzustarkenLichtes aufdasAuge .
Lichtquellen von hoher Leuchtdichte , wie sie vor allem die

Sonne bei unbedecktem Himmel, aber auch die Kohlenbogen¬
lampe darstellen , können , selbst wenn letztere verglast sind,
das Auge durch ausgesandte sichtbare Strahlen schädigen.

Diese als Blendung zu bezeichnende Erscheinung , an der be¬
sonders die tiefer gelegenen Teile des Auges, vor allem die
Netzhaut beteiligt sind , äußert sich in sofort auftretendem
heftigen Schmerz —■ „Blendungsschmerz “ — und Sehstörungen
in Gestalt von „Rotsehen “

, lästigen Nachbildern oder in aller¬
dings meist vorübergehendem teilweisen völligen Sehverlust .
Solche Fälle schwerster Art wurden u . a . nach Beobachtung von
Sonnenfinsternissen mit ungeschütztem Auge und nach der
Regulierung von Bogenlampen ohne Schutzbrillen festgestellt .
Akute Blendungserscheinungen erhöhen —■ namentlich bei den
Beleuchtern —• außerdem die Unfallgefährdung . Die Folgen
häufiger schwächerer Blendung zeigen sich in der Abnahme
der Sehschärfe und in schweren Fällen in Einengung und
Lücken des Gesichtsfeldes , die ihre Ursache in einer teilweisen
krankhaften Veränderung der Netzhaut haben .

Schutzmaßnahmen : Zum Schutze gegen Blendung
müssen die im Film aufzunehmenden Personen durch seit -
liehe Anordnung der Lichtquellen vor der ständi¬
gen oder häufigen Wirkung blendenden Lichtes bewahrt werden .
Eine gewisse Dämpfung zu grellen Lichtes läßt sich durch Ver¬
glasung der Lichtquellen mit gehämmertem Glas oder mit Matt¬
glas herbeiführen . Da aber auch stark beleuchtete , zur indirek¬
ten Beleuchtung und Schattenaufhellung dienende Reflexions¬
flächen noch eine Blendung verursachen können , ist auch
dieser Gefahrenquelle durch Vermeidung zu großer Helligkeit
solcher Flächen Rechnung getragen .

Den bei den Aufnahmen beschäftigten technischen Personen
(Regisseuren , Operateuren , Beleuchtern ) ist das Tragen von
Schutzbrillen mit muschelförmig gewölbten , grauen oder grau¬
grünen Gläsern — andersfarbige Gläser sind ungeeignet — zur
Pflicht zu machen . Für die Beleuchter empfehlen sich beson¬
ders solche Arten von Brillen, bei denen die Gläser an einem
Bande auf der Stirn befestigt und hochklappbar sind, etwa in
der Form , wie sie von der Firma Zeiss als „Wärmeschutz¬
brille“ für Glasmacher in den Handel gebracht werden .

*
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112 Gesundheitsschutz der Schauspieler , Angestellten
und Arbeiter in Filmateliers.

RdErl. d. MfH . u. d . MfV. v. 3. Mai 1928
— Nr . III 2659/28, I M I 940/28.

(HMBl . . S . 123.)
Das Reichsgesundheitsamt hat im Einvernehmen mit dem Herrn

Reichsarbeitsminister und den Unterzeichneten Preußischen Ministern
für Handel und Gewerbe und für Volkswohlfahrt ein „Augenschutz¬
merkblatt für die bei Filmaufnahmen beschäftigten Personen “ auf¬
gestellt , das im RABl . 1928 S . III , 78 [vgL lfd. Nr. lll ] wiedergegeben
ist. Indem wir auf dieses Merkblatt aufmerksam machen, ersuchen wir ,
die Gewerbeaufsichtsbeamten anzuweisen, bei den Besichtigungen
der Filmateliers auf die Durchführung der in dem Merkblatt auf¬
geführten Schutzmaßnahmen zu achten und für eingehende Belehrung
und Aufklärung des Personenkreises , an den das Merkblatt sich
wendet , bemüht zu sein .

(Zusatz für die Herren Regierungspräsidenten in Potsdam , Arns¬
berg , Düsseldorf, Köln , Wiesbaden und den Herrn Polizeipräsi¬
denten in Berlin.)

Wir machen besonders darauf aufmerksam, daß die Forderung der
Verglasung der Lichtquellen in Abweichung des Erlasses des Mini¬
sters für Handel und Gewerbe vom 23. Oktober 1925 — III 9266 —
nicht nur für die Vorderlampen, sondern für alle Lichtquellen gilt.

Abdrucke dieses Erlasses für die Oberregierungs- und -gewerbe-
räte , Regierungs- und Gewerberäte , Gewerberäte und für die Ge¬
werbemedizinalräte sind beigefügt.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizei¬
präsidenten in Berlin.

194


	[Seite]
	Lfd. Nr. 111 Augenschutzmerkblatt.
	Seite 192
	Seite 193

	Lfd. Nr. 112 Gesundheitsschutz im Atelier (3.5.28).
	Seite 194


